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V orbemerkungen

1. Zur Dokumentation
Die Annahme des »Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich« 
(»Ermächtigungsgesetz«) durch den Berliner Reichstag am 23. März 1933 
festigte die Machtposition der seit dem 30. Januar dieses Jahres amtieren­
den, von Hitler geführten Reichsregierung. Die Voraussetzungen für eine 
Zustimmung zu diesem Ausnahmegesetz waren durch die »Verordnung 
des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat« vom 28. Februar 
(»Reichstagsbrand-Notverordnung«) geschaffen worden. Sie hatte den per­
manenten Ausnahmezustand begründet und blieb das eigentliche Grundge­
setz des »Dritten Reiches«.
Aber erst die am 23. März mit Zweidrittelmehrheit getroffene Entschei­
dung des am 5. März 1933 gewählten Reichstags lieferte den neuen Macht­
habern die von ihnen erstrebte formale Legalisierung. Goebbels’ Tage­
buchnotiz vom folgenden Tag: »Jetzt sind wir auch verfassungsmäßig die 
Herren des Reiches« beschreibt den Triumph der nationalsozialistischen 
Führung, die die parlamentarische Hürde unerwartet leicht hatte nehmen 
können. Hitler zeigte sich über diesen Erfolg »unendlich glücklich«.
Die präsidialstaatliche Entwicklung der von ihren Anfängen an unstabilen 
Weimarer Republik seit 1930, aber auch schon die 136 Notverordnungen 
und sechs Ermächtigungsgesetze der Jahre 1919 bis 19231 hatten die Bevöl­
kerung an die Ausschaltung bzw. Selbstausschaltung des Reichstags ge­
wöhnt. Jedoch schufen erst die 20 (Not-)Verordnungen, die der Reichs­
präsident in der kurzen Zeitspanne vom 30. Januar bis zum 23. März 1933 
aufgrund des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung erließ1 2, die »macht­
politischen Voraussetzungen für die pseudoparlamentarische Legalisierung 
der Diktatur« (K. D. Bracher) im Gesetz vom 24. März, das der »Behebung 
der Not von Volk und Reich« dienen sollte. Die Abgeordneten der bürger­
lichen Mittelparteien, die dieser vom Reichspräsidenten bereits vorab ak­
zeptierten Vorlage zur Annahme verhalfen, waren sich der Bedeutung ihres 
Votums bewusst.
Die Intentionen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und 
ihres Koalitionspartners, der Deutschnationalen Volkspartei/Kampffront 
Schwarz-Weiß-Rot, kommen in den Äußerungen ihrer Vertreter in den 
Ministerbesprechungen seit dem 30. Januar 1933 wie in Hitlers Reichstags­

1 So war die Formel in der Überschrift des Ermächtigungsgesetzes von 1933 »Not von Volk 
und Reich« aus dem Zweiten Reichs-Ermächtigungsgesetz vom 8. Dezember 1923 übernom­
men. Vgl. RGBl. 1923/1 S. 1179.
2 Zusammengestellt in zwei Schreiben des Reichsministers des Innern an den Reichstag vom 

22. März und 15. Mai 1933. Vgl. Verhandlungen des Reichstags, Bd. 457. Drucksachen des 
Reichstags Nr. 10 und Nr. 15.
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3 Mit Ausnahme von F. von Schlabrendorff (Dok. Nr. 85 d).
4 Mit Ausnahme von E. Forschbach (Dok. Nr. 85 e).
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Das galt zunächst für den Quellenteil. Darin einbezogen wurden die Vor­
geschichte und die am 23. März 1933 erfolgte Annahme der von den Regie­
rungsfraktionen NSDAP und DNVP geforderten Änderung der Ge­
schäftsordnung des Reichstags. Danach konnten auch fehlende Abgeordne­
te als >anwesend< gelten, um die nach der Reichsverfassung erforderliche 
Anwesenheit von Zweidritteln der Abgeordneten zu erreichen, die wieder­
um die Voraussetzung für eine Verfassungsänderung mit einer Zweidrittel­
Mehrheit war. Ein Rückgriff auf die am Vortag manipulierte Geschäftsord­
nung erwies sich am 23. März 1933 allerdings nicht als notwendig, weil an 
der Sitzung des Reichstags von den 120 SPD-Abgeordneten 94 teilnahmen 
(und das Ermächtigungsgesetz ablehnten); die übrigen waren bereits ver­
haftet bzw. emigriert.
Eine zweite Erweiterung des Quellenteils betrifft die Erste Verlängerung 
des Gesetzes im Jahr 1937. Dazu konnte für einige Schriftstücke, die bisher 
nach den Akten der Reichskanzlei zitiert worden waren, auf deren inzwi­
schen erfolgte Edition und Kommentierung in der Reihe »Akten der 
Reichskanzlei. Die Regierung Hitler. Bd. IV: 1937« (2005) verwiesen wer­
den. Schließlich wurde der Abschnitt X (»Weitere Äußerungen ehemaliger 
Abgeordneter 1934-1984«) um 23 Berichte ergänzt, darunter auch um wei­
tere Stellungnahmen Brünings, die wiederum teilweise von dem entspre­
chenden Abschnitt in seinen 1970 posthum erschienenen Memoiren (siehe 
Nr. 80v) abweichen. Neu aufgenommen wurden in Abschnitt XII (»Be­
urteilung durch Historiker«) sechs bis 2008 hin erschienene Beiträge, er­
heblich erweitert schließlich die Anmerkungen sowie das Quellen- und 
Literaturverzeichnis.
Mein Dank gilt Frau Brigitte Hoffmann (Brühl) für die Texterfassung der 
Dokumentation von 1992 als Grundlage für diese Neuausgabe und Frau 
Ursula Jungkind (Speyer), Herrn Dr. Wolfgang Hölscher (KGParl), Frau 
Andrea Leonhardt (KGParl) und Herrn Gaard Kets (KGParl) für die Hilfe 
bei der technischen Einrichtung der Neuauflage und der Überarbeitung des 
Personenregisters.
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Zielsetzung der Hitler-Regierung�

(30. Januar bis 18. März 1933)

Nr. 1
30. Januar 1933: Ministerbesprechung. Beginn 17 Uhr
Druck: Regierung Hitler I, S. 2-4.

D����������M�	���R���S
���� Reichskanzler� RE�����S� ?���� �����'� ���"� ��;� ����� 2����	��	� ����
��������	�� �����:�����'�� ���� I�������� ������ �O	����������0���+O���� ����
1�������������������+��"�����+��������������D������,��1��������"������:��$
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1 Frick erklärte in einem vor dieser Ministerbesprechung gegebenen und am 31. Januar 1933�
im »Völkischen Beobachter« (Norddeutsche Ausgabe, Berlin, S. 1) veröffentlichten Interview,�
daß mit den wenigen Vollmachten nicht mehr regiert werden könne: Wir werden dem Reichstag�
ein Ermächtigungsgesetz vorlegen, das dieser entsprechend den Bestimmungen der Verfassung
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Nr. 3
28. Februar 1933: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von�
Volk und Staat (»Reichstagsbrand-Verordnung«)
Druck: RGBl. 1933/1 S. 83.
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Wer zu einer gemeingefährlichen Zuwiderhandlung (Abs. 2) auffordert oder 
anreizt, wird mit Zuchthaus, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft.

§5
Mit dem Tode sind die Verbrechen zu bestrafen, die das Strafgesetzbuch in 
den §§81 (Hochverrat), 229 (Giftbeibringung), 307 (Brandstiftung), 311 
(Explosion), 312 (Überschwemmung), 315 Abs. 2 (Beschädigung von Eisen­
bahnanlagen), 324 (gemeingefährliche Vergiftung) mit lebenslangem Zucht­
haus bedroht.
Mit dem Tode oder, soweit nicht bisher eine schwerere Strafe angedroht ist, 
mit lebenslangem Zuchthaus oder mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren wird 
bestraft:
1. Wer es unternimmt, den Reichspräsidenten oder ein Mitglied oder einen 
Kommissar der Reichsregierung oder einer Landesregierung zu töten oder 
wer zu einer solchen Tötung auffordert, sich erbietet, ein solches Erbieten 
annimmt oder eine solche Tötung mit einem anderen verabredet;
2. wer in den Fällen des § 115 Abs. 2 des Strafgesetzbuches (schwerer Auf­
ruhr) oder des § 125 Abs. 2 des Strafgesetzbuches (schwerer Landfriedens­
bruch) die Tat mit Waffen oder in bewußtem und gewolltem Zusammen­
wirken mit einem Bewaffneten begeht;
3. wer eine Freiheitsberaubung (§ 239 des Strafgesetzbuches) in der Absicht 
begeht, sich des der Freiheit Beraubten als Geisel im politischen Kampf zu 
bedienen.

��

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 28. Februar 1933.

Der Reichspräsident 
von Hindenburg 
Der Reichskanzler 
Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern 
Frick
Der Reichsminister der Justiz 
Dr. Gürtner
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geben, es sei denn, man trägt uns als Leichen aus unseren Ämtern heraus. Vom Kaiserhof, S.�
139. Am 23. November 1932 antwortete Hitler dem Staatssekretär im Büro des Reichspräsiden­
ten, Otto Meissner, auf ein Schreiben vom Vortage (über Verhandlungen zur Regierungsbil­
dung): Es ist daher in der Zukunft die Aufgabe eines Kanzlers, der [...] die Schwerfälligkeit des�
parlamentarischen Vorgehens als gefährliche Hemmung ansieht, sich eine Mehrheit fü r  ein auf­
gabenmäßig begrenztes und zeitlich fixiertes Ermächtigungsgesetz zu sichern. W. Hubatsch,�
Hindenburg und der Staat, S. 358. -  Frick hatte als Innen- und Volksbildungsminister in Thü­
ringen bereits kurz nach seinem Amtsantritt (23. Januar 1930) ein Ermächtigungsgesetz einge­
bracht, das der Landtag am 20. März 1930 mit einfacher Mehrheit angenommen hatte. Vgl.�
I. Strenge, Machtübernahme 1933, S. 42.
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Politische Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Zentrum  ha­
ben, wie man hört, noch nicht stattgefunden, sie sollen aber bevorstehen. 
[...] Die Verhandlungen werden den Rahmen des E rmächtigungsgesetzes 
betreffen, das nur mit Zustimmung des Zentrums verfassungsändernde 
Vollmachten geben kann. Auf dem Zentrum wird eine außerordentlich 
schwere Verantwortung lasten. Die Regierung wird gut daran tun, keine 
Zumutungen zu stellen, die das Zentrum als eine demokratische, wenn auch 
in neuerer Zeit »autoritär-demokratische« Partei, nicht mit Ehren würde 
eingehen können.
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Der Reichsinnenminister erklärte, daß die Kommunisten bei Reichstagszu­
sammentritt durch dringende und nützlichere Arbeiten an der Teilnahme 
verhindert sein würden. Man werde ihnen in Konzentrationslagern Gele­
genheit geben, sich an fruchtbringende Arbeit zu gewöhnen. Wenn sie sich 
zu nützlichen Gliedern der Nation erziehen lassen, werde man sie wieder 
willkommen heißen, sonst aber auf die Dauer unschädlich zu machen wis­
sen. -  Bei Nichtteilnahme der Kommunisten verfügen die Nationalsoziali­
sten allein über die absolute Mehrheit im Reichstag.1
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Wir [Hitler, Göring, Frick] beraten über das im Reichstag durchzusetzende 
Ermächtigungsgesetz. Es bedarf gar keiner Frage, daß man uns plein pou- 
voir geben wird.
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len Verträge gleichfalls durch den Reichstag verabschieden zu lassen. Viel­
leicht könne man sich darauf beschränken, dem Reichstag lediglich einen 
Katalog der Verträge zur Verabschiedung zuzuleiten.
Der Reichsm inister des Innern  [Frick] widerriet dringend einem derartigen 
Vorgehen, weil der Reichstag in eine uferlose Debatte über den Inhalt der 
Verträge eintreten werde.
Der Reichsm inister des Auswärtigen [v. Neurath] erklärte, daß er die Be­
denken des Reichsministers des Innern als berechtigt ansehen müsse.
Der Reichswirtschaftsm inister und Reichsminister fü r  Ernährung und Land­
w irtschaft [Hugenberg] warf die Frage auf, ob eine Mitwirkung des Herrn 
Reichspräsidenten bei den Gesetzen vorgesehen sei, die auf Grund des Er­
mächtigungsgesetzes von der Reichsregierung erlassen würden. 
Staatssekretär Dr. Meissner erwiderte, daß die Mitwirkung des Herrn Reichs­
präsidenten nicht erforderlich sei. Der Herr Reichspräsident werde die 
Mitwirkung auch nicht verlangen. Immerhin sei es vielleicht zweckmäßig, 
bei einigen Gesetzen, die von besonderer Bedeutung seien, auch die Autori­
tät des Herrn Reichspräsidenten einzuschalten.
Im übrigen wies Staatssekretär Dr. Meissner darauf hin, daß noch gewisse 
Gefahrenmomente für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes im Reichs­
rat lägen.
Der Reichskanzler [Hitler] erklärte, daß er etwa im Reichsrat vorhandene 
Schwierigkeiten bestimmt zu überwinden hoffe.
Der Reichsm inister d er Finanzen [Graf Schwerin v. Krosigk] führte aus, es 
sei notwendig, ein besonderes Kreditermächtigungsgesetz im Reichstag 
einzubringen.2
Reichskommissar, Reichsminister a. D. Dr. Popitz schlug vor, dem Er­
mächtigungsgesetz folgenden Zusatz zu geben:
»Die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassenen Verordnungen gel­
ten als Gesetz im Sinne der Reichsverfassung, insbesondere im Sinne der 
den Haushaltsplan und die Kreditermächtigung betreffenden Artikel der 
Verfassung.«

�� ����� �� �� L�� !��,� 6��7����� ���� 2�����)E� Bei der ersten Beratung im Kabinett bemühten 
sich Popitz und ich, den Kreis der diesem Gesetz unterliegenden Gegenstände einzuschränken. 
Ich beantragte, a u f alle Fälle den Reichshaushalt und die Kreditgesetze a u f dem normalen 
Gesetzgebungswege zu verabschieden und einen Katalog der Bereiche des Ermächtigungsgeset­
zes zusammen mit einem Ausschuß des Reichstags aufzustellen. Popitz fing den Ball au f und 
schlug vor, ein aus dem Reichsinnenminister, dem Reichsfinanzminister und dem preußischen 
Finanzminister zu bildendes Gremium solle den Katalog vorbereiten. Hitler stimmte zu, teilte 
aber in der nächsten Sitzung mit, die Parteiführer seien mit dem Ermächtigungsgesetz einver­
standen; sie hätten keine Beschränkung verlangt und nur jeweils die Unterrichtung eines Aus­
schusses gewünscht; das Kabinett brauche nicht päpstlicher zu sein als die Parteien.� ��� ����������  
������� ��"?�6�� ��5�,�





Nr. 11 Zielsetzung der Hitler-Regierung ^9

Nr. 11
18. März 1933: Pfundtner (Reichsministerium des Innern) an Lammers�
mit »vorläufig letztem Entwurf« des Ermächtigungsgesetzes
BAB, R 43 II/493a.
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1 Von .������  am 18. März 1933 abgezeichnet. Dieser Entwurf, der offensichtlich parallel�
zu dem in Dok. Nr. 12 abgedruckten Entwurf vom gleichen Tage aus dem gleichen Ministeri­
um stammt, wurde nicht weiter behandelt und am 30. März 1933 von .������  z[u] �=� n]�
Afkten] geschrieben.
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Vertraulich!
Den anliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk 
und Reich beehre ich mich mit der Bitte zu übersenden, ihn auf die Tages­
ordnung der am Montag, den 20. März, 11.15 Uhr vormittags stattfinden­
den Kabinettssitzung zu setzen.1
25 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlage sind beigefügt.

, �� ���� �������� ��� �������� ����$ ����������-��	����� �	������ � ���� ������ ���)
���.�� � � 	 ���/ �������.� � 	 � �012�$���3
Herrn Staatssekretär [Lammers]
Soll die Vorlage erst in der Sitzung am Montag [20. März] oder schon jetzt 
verteilt werden?

, �� ���� �������� ������������ 	 � �� �� � ����� 	 � �012�$��� :
Erst am Montag in Kab[inetts]Sitz[ung]. Mir schon jetzt einen Abdruck.

[Anlage]

Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich.
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung 
des Reichsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die 
Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind:

(�������0
Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen 
Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt 
auch für die in den Artikeln 85 Abs. 21 2 und 873 der Reichsverfassung be­
zeichnten Gesetze.

(�������4
Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der 
Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichs­

�� 6�����'��� ���

�� Alle Einnahmen und Ausgaben dese Reichs müssen fü r  jedes Rechnungsjahr veranschlagt 
und in den Haushaltsplan eingestellt werden. Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rech­
nungsjahrs durch ein Gesetz festgestellt.
�� Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur hei außergewöhnlichem Bedarf und in der Regel 

nur fü r Ausgaben zu werbenden Zwecken beschafft werden. Eine solche Beschaffung sowie die 
Übernahme einer Sicherungsleistung zu Lasten des Reichs dürfen nur au f der Grundlage eines 
Reichsgesetzes erfolgen.





Verhandlungen mit dem Zentrum 
(20. bis 22. März 1933)

II.

Nr. 13
20. März 1933: Ministerbesprechung. Beginn 11.15 Uhr
Druck: Regierung Hitler I, S. 239-240.

1. Ermächtigungsgesetz.
Der Reichskanzler [Hitler] berichtete über seine soeben beendete Unterre­
dung mit Vertretern der Zentrumspartei.1 Er führte aus, daß er die Not­
wendigkeit des Ermächtigungsgesetzes in dieser Unterredung begründet 
habe und die Vertreter des Zentrums diese Notwendigkeit auch eingesehen 
hätten. Die Vertreter des Zentrums hätten lediglich die Bitte geäußert, es 
möge ein kleines Gremium gebildet werden, das über die Maßnahmen 
fortlaufend unterrichtet werden solle, welche die Reichsregierung auf 
Grund des Ermächtigungsgesetzes treffen wolle. Nach seiner Ansicht solle 
man diese Bitte erfüllen; dann sei auch nicht daran zu zweifeln, daß das 
Zentrum dem Ermächtigungsgesetz zustimmen werde. Die Annahme des 
Ermächtigungsgesetzes auch durch das Zentrum werde eine Prestigestär­
kung gegenüber dem Auslande bedeuten.1 2
Am Mittwoch [22. März] solle die Besprechung mit Vertretern des Zen­
trums über einzelne konkrete Fragen fortgesetzt werden.
Der Reichsm inister des Auswärtigen [v. Neurath] schlug vor, eine schriftli­
che Aufzeichnung über die Abmachungen zu fertigen, die mit den Vertre­
tern des Zentrums vereinbart worden seien.
Der Reichsm inister des Innern  [Frick] trug sodann den Inhalt des beilie­
genden Entwurfs eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und 
Reich vor.3 Er führte aus, daß es nach seiner Auffassung das zweckmäßig­
ste sein werde, den Entwurf als Initiativantrag im Reichstag einzubringen. 
Am besten würden die Fraktionsführer unterzeichnen.
Notwendig sei zugleich eine Änderung der Geschäftsordnung des Reichs­
tags. Es müsse eine ausdrückliche Vorschrift des Inhalts getroffen werden, 
daß als anwesend auch die unentschuldigt fehlenden Abgeordneten gelten

1 Siehe Nr. 14.
2 Am 21. März 1933 notierte 8��!!���  in seinem Tagebuch über die Ministerbesprechung 

vom Vortag: � �����!�	� A���������� ���� ����� ���� 0�	����  es [das Gesetz] ��� ���������� �"���'
�����	� ����  Vom Kaiserhof, S. 284.
3 Siehe Nr. 12.
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sollten. Es werde voraussichtlich möglich sein, das Ermächtigungsgesetz am 
Donnerstag [23. März] in allen drei Lesungen zu verabschieden.
Der ! ����� ��������� ���� � �������������� ���� � ������ 	� � ������� � � � ���� ����  
" ���#��  [v. Papen] führte aus, daß ein neues Staatsgrundgesetz geschaffen 
werden müsse, das vor allem von dem übertriebenen Parlamentarismus 
befreit werde. Vielleicht könne der Reichskanzler in seiner Regierungser­
klärung derartige Ausführungen machen.
Der � ������ ������  [Hitler] führte aus, er habe bereits den Vertretern des 
Zentrums erklärt, daß der Reichstag sich als Nationalversammlung konsti­
tuieren könne, wenn die Vorarbeiten für den Entwurf einer neuen Reichs­
verfassung fertiggestellt seien.
Der � ������ ����������� ������������� ������ ��������� � � ����������� � �������)
� ������ � ��  [Hugenberg] führte aus, daß der Entwurf des Ermächtigungs­
gesetzes vielleicht ausdrücklich einen Passus des Inhalts bekommen könne, 
wonach der Reichstag zur Nationalversammlung erklärt werde. 
Reichsminister �  ����  führte aus, daß er diese Frage eingehend geprüft 
habe. Er halte es jedoch für zweckmäßiger, eine solche Fassung nicht zu 
wählen.
Das � ������ �-�����  stimmte dem Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der 
Not von Volk und Reich in der beiliegenden Fassung ��2

'��� ��

�/�� �	��� ����E�6�������"���(������"��"���9�������,��)������%�����  
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����)E�4����)�  ��"���*���������,��)����?�6��H���

Herr ����  berichtet über die Unterredung mit Reichskanzler Hitler. Trotz 
großen Siegesgefühls verlief sie in höflicher Form. Gewisse Pressemeldun­
gen der NSDAP verurteilt er selbst scharf. -  Die Rede in der Garnisonkir­
che1 soll so verlaufen, daß niemand in Schwierigkeiten gerät. Unsere kor­
porative Beteiligung setzt das voraus. -  Anwesend waren a) Herr Hitler 
und Herr Frick, b) Kaas, Stegerwald, Hackelsberger.
Der Reichskanzler schilderte die Situation, wie er sie sieht. -  In normalen 
Zeiten brauchten wir uns über ein so weitgehendes Ermächtigungsgesetz 
nicht zu unterhalten. Hitler rechnet mit einem Wiederaufleben der kom­
munistischen Agitation, dem er entgegenwirken müsse und deshalb die 
Vollmachten brauche. Unsere Entscheidung ist schwerer als selbst die über 
den Versailler Vertrag. -

�� #��4���"��?��� 	�� ����"�����G,,�����"���*���������� ���,� ���"���0�����(� �� '��� �5�





Nr. 17 Verhandlungen mit dem Zentrum 35

Neuorientierung nach der religiösen Seite ist unerläßlich, der Mutterboden 
muß erhalten bleiben. Wir müssen mit in Rechnung stellen, daß unsere 
bisherige Arbeitsmethode eingeengt wird. Aber lieber beengt sein als mo­
ralische Bindungen eingehen, die uns auf lange Zeit hinaus entrechten. Wir 
müssen mit allen Mitteln danach streben, daß wieder verfassungsrechtliche 
Grundlagen zur Geltung kommen. Keine Freude daran, wenn es den bür­
gerlichen Kreisen in der heutigen Regierung schlecht geht, sie haben eine 
schwierige Aufgabe zu erfüllen. Wenn sie auch selbst daran schuld sind, so 
können wir nur wünschen, daß diese Kreise sich behaupten oder wenig­
stens das Allerschlimmste verhüten.
Schluß 17 Uhr.

Nr. 17
21. März 1933: Aus der Rede Hitlers bei der Eröffnung des Reichstags.
In der Potsdamer Garnisonkirche
Druck: Verhandlungen des Reichstags, Bd. 457, S. 8-9.

Indem nun aber die Nationale Regierung in dieser feierlichen Stunde zum 
ersten Male vor den neuen Reichstag hintritt, bekundet sie zugleich ihren 
unerschütterlichen Willen: das große Reformwerk der Reorganisation des 
deutschen Volkes und des Reiches in Angriff zu nehmen und entschlossen 
durchzuführen.
Im Bewußtsein, im Sinne des Willens der Nation zu handeln, erwartet die 
Nationale Regierung von den Parteien der Volksvertretung, daß sie nach 
15jähriger deutscher Not sich emporheben mögen über die Beengtheit 
eines doktrinären, parteimäßigen Denkens, um sich dem eisernen Zwang 
unterzuordnen, den die Not und ihre drohenden Folgen uns allen auferle­
gen. [...]
Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre von dem 
deutschen Volke übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute 
hin vor den Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine 
Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. Mögen Sie, meine 
Männer und Frauen, als gewählte Vertreter des Volkes den Sinn der Zeit 
erkennen, um mitzuhelfen am großen Werk der nationalen Wiedererhe­
bung.
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Herr Reichskanzler, ich danke Ihnen im Namen all der Millionen, die am 
5. März hinter Sie getreten sind,
(Die Nationalsozialisten und die Deutschnationalen erheben sich von den 
Sitzen.)
dafür, daß Sie heute zu uns das Wort gesprochen haben: Deutschland wird 
seine Ehre zurückgegeben. Wir danken Ihnen, daß wir damit das Beste, das 
Herrlichste bekommen haben, was ein Volk besitzen kann: seine eigene 
Ehre und Freiheit. Das sind die Unterpfänder, auf denen allein ein Volk 
aufbauen kann. Wir geloben Ihnen in dieser Stunde: Der Reichstag der 
nationalen Erhebung wird hinter Sie treten in seiner Mehrheit, in seinen 
besten Teilen, und Ihnen Ihr ungeheuer schweres Amt, Ihre gewaltige Bür­
de mit tragen helfen. Freiheit und Ehre sollen von dieser Stunde ab das 
Fundament des kommenden Deutschland sein. Heil!
(Die Nationalsozialisten antworten mit einem dreifachen Heil. -  Lebhafter 
Beifall bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen.)

'��� ��
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Antrag Dr. Frick, Dr. O berfohren  und Genossen. Der Reichstag wolle 
beschließen:
die G eschäftsordnung fü r  den R eichstag wie folgt zu ändern:

1. Hinter § 2 wird folgender § 2a eingefügt:
Wer ohne Urlaub oder infolge einer Erkrankung, die dem Abgeordneten 
die Teilnahme nicht tatsächlich unmöglich macht, an Vollsitzungen, Aus­
schußsitzungen oder Abstimmungen nicht teilnimmt, kann durch den 
Präsidenten bis zu sechzig Sitzungstagen von der Teilnahme an den Ver­
handlungen ausgeschlossen werden. Der Präsident gibt den Ausschluß in 
der Vollsitzung bekannt und teilt ihn dem Ausgeschlossenen schriftlich 
mit. [...]







'��� ���& (�����" ����������"���9������ ��

'�����

&B� �����	��� ����E�������A�6�4B����������8���
����)E�2�:D�� ����?� �����?�6�� ��;�

Ich habe gut geschlafen. Heute früh entwarf ich die Erklärung der 5 Reichs­
tagsabgeordneten der Deutschen Staatspartei zum Ermächtigungsgesetz.1 
Heikle Sache. Aber wir müssen auch durch dieses Nadelöhr durch und der 
Staat von Weimar ist begraben.
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Der Brandgeruch liegt noch über den Räumen, es ist Gespenster-Reichstag; 
denn die da drin wandeln, sind nur noch Scheingestalten. Die Entschei­
dung, die nun in den nächsten Tagen dem rauschenden Fest1 2 folgen soll, ist 
denn auch füglich schwer. Es ist nichts andres als sein Todesurteil selbst 
unterschreiben. Doch so oder so. Willst Du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt. Fest steht für mich, daß die Machthaber das Heft nicht mehr so 
schnell aus der Hand geben und alles beseitigen werden, was sich entge­
genstellt.

�� 6�����'��� ���
�� %������� ����� ��,� "��� ��G,,����� "��� *���������� ��� ���� �	��� ����� ��� "��� 4���"����� !����<

���)�����?� "��� Wiedemann� ��� ������� %���,� ,� ���"����M��� )�����������E� Die Rede Hitlers 
w ar maßvoll und gut. Sein persönlicher Eindruck ist nicht ungünstig, seine Rede ist wirkungs­
vo ll Doch es ist kaum zu glauben, daß er es fertig brachte, 17 Millionen Menschen fü r sich zu 
gewinnen. Freilich hat er sich in den Mitteln keine Hemmungen auferlegt. Hindenburg wird 
schon recht alt. Die Truppenparade und der Abend an der Oper waren wohl das am wenigsten 
vom Zeitgeist verfälschte an dem großen Tag. Denn wenn man weiß, wie wenig die Begeiste­
rung berechtigt ist, wie groß die Ernüchterung und das Erwachen sein wird, wie lebendig und 
mächtig der Vernichtungswille der Herrschenden ist, so kann man nur hoffen, daß sich mit 
Gottes Hilfe alles zum Guten wende.
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c) Berufsbeamtentum:
Hitler: Finanzen furchtbare Lage, darum Maßnahmen notwendig. Auf 
Beamte, die der Zentrumspartei angehören, werden Zwangsmaßnahmen 
nicht angewandt. Parteibuchbeamte, die ohne Vorbildung sind, werden 
anders behandelt.
d) »Einrichtung« des Reichstages etc., nicht Länderparlamente.
Hitler: Gleichschaltung von Länderwahlen und Reichstagswahlen, aber sonst 
mit Ermächtigung keine Reichsreform, keine Antastung der Länder.
e) Hitler: auch keine neue Verfassung, weil diese wachsen soll, nicht wie in 
Weimar, die zu schnell gemacht ist, für evtl. Änderungen normaler Gesetz­
gebungsweg.
Kaas: für Deutschnationale und Stahlhelm andere Position wie Zentrum, 
weil jene unmittelbar im Kabinett und daher Einfluß auf Gesetzgebung im 
Entwicklungsstadium, darum für Zentrum Entscheidung sehr schwer. 
Hitler: wenn nicht formelles Ermächtigungsgesetz, dann Weg über Staats­
notstand. Die Maßnahmen w erd en  durchgeführt.
Hitler über Außenpolitik: es ist ein »Können«, kein »Müssen«, von der 
Ermächtigung Gebrauch zu machen. Völkerrechtliche Verträge möglichst 
über Reichstag.
Kaas: Sie haben amtliche Erklärungen abgegeben, aber nur vor uns dreien 
[Kaas, Hackelsberger, Stegerwald], aber in welcher Form diese Erklärungen 
für unsere Öffentlichkeit, damit sie unsere Entscheidung versteht?
Hitler: Frick wird wegen Formulierungen dem Zentrum Regierungserklä­
rung übergeben.1
Kaas: dann Möglichkeiten, die Öffentlichkeit zu unterrichten und Frakti­
onsbeschluß zu fassen.
Kaas: wir können Anträge stellen oder Anfragen. Wir wollen Ihre Autori­
tät nicht mindern, darum Ihrerseits vielleicht wesentliche Punkte dieser Be­
sprechung in Regierungserklärung vortragen.
Es wird für Formulierungen eine kleine Kommission eingesetzt. [...]1 2 
Schluß 20 Uhr.
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Die Regierung ist entschlossen, den 
Kampf gegen den staatsfeindlichen 
Umsturz mit aller Energie fortzu­
setzen, und erwartet und verlangt 
von allen staatsbejahenden Kräften 
überzeugte und nachhaltige Un­
terstützung. Diesen sie in ihrem 
Kampfe unterstützenden Kräften 
gegenüber wird sie keinerlei Maß­
nahmen treffen, die gegen den 
Grundsatz der Gleichheit aller vor 
dem Gesetz verstoßen.

Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, die bestehen­
den Rechte der christlichen Kon­
fessionen auf dem Gebiete der 
Schule und Erziehung zu wahren.

Die in den Ländern abgeschlosse­
nen Kirchenverträge bleiben unbe­
rührt. Die in der Reichsverfassung 
und in den Länderverfassungen 
sowie in den Kirchenverträgen der 
verschiedenen Länder gewährleiste­
ten Rechte der christlichen Kirchen 
bleiben gesichert.

Die Regierung der nationalen Re­
volution sieht es hierbei grundsätz­
lich als ihre Pflicht an, entspre­
chend dem Sinn des ihr gegebenen 
Vertrauensvotums des Volkes die­
jenigen Elemente von der Einfluß­
nahme auf die Gestaltung des Le­
bens der Nation fernzuhalten, die 
bewußt und mit Absicht dieses 
Leben negieren. Die theoretische 
Gleichheit vor dem Gesetz kann 
nicht dazu führen, grundsätzliche 
Verächter der Gesetze und der 
Gleichheit zu tolerieren, ja ihnen 
am Ende aus irgendeiner demokra­
tischen Doktrin die Freiheit der 
Nation auszuliefern. Sie wird die 
Gleichheit vor dem Gesetz aber 
allen denjenigen zubilligen, die in 
der Frage der Rettung unseres 
Volkes vor dieser Gefahr sich hin­
ter die nationalen Interessen stellen 
und der Regierung ihre Unterstüt­
zung nicht versagen.
S. 28

Die2 nationale Regierung wird in 
Schule und Erziehung den christli­
chen Konfessionen den ihnen zu­
kommenden Einfluß einräumen 
und sicherstellen. Ihre Sorge gilt 
dem aufrichtigen Zusammenleben 
zwischen Kirche und Staat.
Sie wird die zwischen ihnen und 
den Ländern abgeschlossenen Ver­
träge respektieren; ihre Rechte 
sollen nicht angetastet werden.

2 Die beiden ersten Sätze waren in ,������  Reichstagsrede dem folgenden Satz nachgestellt.
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mäßen Verlauf der Geschäfte, die im Interesse des deutschen Volkes gege­
ben werden muß.
Die Abgeordneten der Mittelparteien standen prinzipiell auf dem gleichen 
Standpunkt. Sie haben -  so betonten sie -  jederzeit jede Obstruktion 
grundsätzlich verworfen, und sie können sich infolgedessen jetzt auch den 
Gedankengängen anschließen, die von den Antragstellern in diesem Punkte 
beabsichtigt sind.
Dann entspann sich noch eine Aussprache über Punkt 4 des Antrags Nr. 5 
der Drucksachen des Hohen Hauses: Als anwesend gelten auch die Mit­
glieder, die nach § 2 a ausgeschlossen werden können.
Ich habe hier noch einzuschalten, daß eine formelle Änderung der im 
Punkt 1 des Antrags getroffenen Bestimmungen sich schon deswegen er­
übrigt, weil Übereinstimmung -  auch bei den Antragstellern -  darüber 
bestand, daß der Herr Präsident des Reichstags diese Bestimmungen hin­
sichtlich der Gewährung von Urlaub jederzeit auf die entgegenkommend­
ste Art und Weise handhaben wird. Es wird sich sehr leicht feststellen las­
sen, ob der Urlaub wirklich notwendig ist, oder ob er etwa genommen 
werden soll, um damit eine obstruktionelle, demonstrative Absicht gegen 
die Maßnahmen der Reichsregierung auszudrücken. Nach Punkt 1 des 
Antrags sollen also die Mitglieder des Hauses -  auch trotz eines langdau­
ernden Ausschlusses wegen pflichtwidrigen Handelns -  als anwesend gel­
ten. Von den Sozialdemokraten, dem Herrn Abgeordneten Lobe, ist ganz 
mit Recht gesagt worden, das solle geschehen, um eine Obstruktion, wenn 
sie trotz aller anderen Bestimmungen noch einsetze, praktisch unwirksam 
zu machen. Die Antragsteller haben das zugegeben, und es ist gar kein 
Grund vorhanden, das zu verschweigen. Gewiß soll damit jede Obstrukti­
onsmöglichkeit im Keime ertötet werden; aber, meine Damen und meine 
Herren, das ist eine Notwendigkeit und ist sittlich nach jeder Richtung hin 
gerechtfertigt.
Den stärksten Trumpf glaubten die Gegner des Antrags mit der Behaup­
tung ausspielen zu können, daß es sich hier um eine Verfassungsänderung 
handle, die gewissermaßen aus dem Handgelenk heraus vom Geschäftsord­
nungsausschuß beschlossen wird. Infolgedessen sahen sich die Nationalso­
zialisten veranlaßt, durch Beschluß im Ausschuß ausdrücklich feststellen zu 
lassen, daß eine Verfassungsänderung durch diesen Beschluß gar nicht in 
Frage kommen kann.
Die Abgeordneten der Mittelparteien, insbesondere der Vertreter des Zen­
trums [Bell], stellten sich auf den Standpunkt, daß man dem Antrag ruhig 
zustimmen dürfe, weil die Frage, ob es sich um eine Verfassungsänderung 
handle, niemals hier im Hause oder im Geschäftsordnungsausschuß, son­
dern an anderer Stelle entschieden werden würde.
Der Ausschuß kam daher zu dem Beschluß, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, dem Antrag Nr. 5 ohne jede Änderung vollinhaltlich zuzustimmen.
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Erste Verlängerung des Gesetzes (1937)
VI.

Nr. 50
12. Januar 1937: Medicus (Reichs- und Preußisches Ministerium des In­
nern) an Kritzinger (Reichsjustizministerium) mit dem Entwurf eines 
Gesetzes1
BAB,R 22/12.

Die Frage der Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes, das am 1. April 
1937 abläuft, ist angeschnitten worden.
Uber die Rechtslage bitte ich zur anliegenden Aufzeichnung um möglichst 
umgehende Stellungnahme.
Selbst wenn man entgegen meiner Stellungnahme die Notwendigkeit einer 
gesetzlichen Regelung bejahen  sollte oder falls man aus aussenpolitischen  
Gründen (die sowohl solche a llgem ein er Art -  Vertrauenskundgebung des 
Reichstags gegenüber der Reichsführung -  sein könnten, als auf die Rechts­
lage des Art. 4 Ermächtigungsgesetz gestützt werden könnten) ein neues 
Reichsgesetz für erforderlich hält, so würde keinesfalls ein »Verlängerungs­
gesetz« in Frage kommen. Vielmehr wäre denkbar, gewissermassen den 
Abschnitt »Reichsgesetzgebung« der zukünftigen Verfassung in seinen 
Umrissen etwa wie aus der Anlage ersichtlich festzulegen. Auch zu diesem  
Entwurf wäre ich geleg en tlich  um Stellungnahme dankbar.

B etrifft: Frage der »Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes«.

I. Das Ermächtigungsgesetz enthielt folgende Bestimmungen:
a) Einführung der »Regierungsgesetzgebung« (Art. 1 u. 2),
b) Bestimmungen über A usfertigung, Verkündung, Inkrafttreten  (Art. 3),
c) Bestimmung über Verträge mit fremden Staaten, die von der Zustim­
mung des Reichstags befreit wurden (Art. 4),
d) zeitliche Befristung des Gesetzes (Art. 5).
II. Wenn das Gesetz am 1. April 1937 außer Kraft tritt, würde es hinsicht­
lich der Bestimmungen vorstehend zu I Buchstabe a keines Ersatzes bedür­
fen, einmal deshalb, weil Art. 4 des Neuaufbaugesetzes vom 30. Januar 
1934 der Reichsregierung das Recht gibt, »neues Verfassungsrecht zu set­
zen«; wer aber »Verfassungsrecht« setzen kann, kann erst recht »gewöhn­
liches Recht« setzen. Sodann ist im nationalsozialistischen Staat, der keine 
»Gewaltenteilung« kennt, oberster Gesetzgeber der Führer. Der Führer selbst

1 Zu diesem Komplex vgl. D. Rebentisch, Führerstaat, S. 44 ff.; P. Ffubert, Uniformierter 
Reichstag, S. 132 ff.; U. Bachnick, Verfassungsreformbestrebungen, S. 272 f.
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könnte also jede Rechtsnorm erlassen; er tut ein Übriges, wenn er die in 
Gesetzesform erscheinenden, von ihm unter Gegenzeichnung der beteilig­
ten Minister abschliessend gezeichneten Rechtsnormen durch ein K ollegi­
um  (Reichsregierung) beschliessen lässt.
Auch wegen der Bestimmungen zu I Buchstabe b bedürfte es keines Ersat­
zes, soweit es sich um die Ausfertigung durch den Führer und die Verkün­
dung im Reichsgesetzblatt handelt. Es ist ein ungeschriebener Staatsgrund­
satz, dass, wenn nichts Gegenteiliges bestimmt ist, das Staatsoberhaupt die 
Gesetze ausfertigt und zur Verkündung bringt. Amtliches Publikationsor­
gan für Rechtsnormen ist das Reichsgesetzblatt. Die diesbezüglichen tech­
nischen Bestimmungen sind sowohl in der Weimarer Verfassung wie in der 
Geschäftsordnung der Reichsministerien enthalten.
Einzig und allein würde eine Lücke entstehen bei den Bestimmungen über 
das Inkrafttreten : Die Weimarer Verfassung schreibt für R eichstagsgesetze 
eine 14tägige Frist vor.2 Diese Bestimmung könnte nicht ohne weiteres auf 
die R egierungsgesetz e angewandt werden. Hier klafft also eine Lücke. Dies 
wäre aber nicht schlimm, da in Ermangelung einer gen ere llen  Bestimmung 
jegliches Regierungsgesetz in Zukunft im letzten Artikel jeweils Bestim­
mung über das Inkrafttreten enthalten müsste.
Zu I Buchstabe c: Beim Inkrafttreten des Gesetzes ging man davon aus, 
dass die Weimarer Verfassung, soweit es sich nicht um weltanschau liche 
Bestimmungen handelte, noch zu recht bestünde. Deshalb musste der Weg­
fall der Mitwirkung des Reichstags bei internationalen Verträgen vo rso rg ­
lich festgelegt werden. Nachdem inzwischen aber die Stellung des Reichs­
tags eine ganz klare staatsrechtliche Umgestaltung erfahren hat, würde es 
einer Erneuerung dieser Bestimmung nicht bedürfen, d. h. auch ohne Art. 4 
des Ermächtigungsgesetzes würden zwischenstaatliche Verträge zu ihrer 
Rechtswirksamkeit nicht mehr der Zustimmung des Reichstags bedürfen. 
Käme man en tg eg en  den vorstehenden Ausführungen zu dem Ergebnis, 
dass doch  eine Verlängerung erforderlich wäre, so müsste das Verlänge­
rungsgesetz wohl vom Reichstag selbst beschlossen werden, der die ur­
sprüngliche Ermächtigung erteilt hat. Die Reichsregierung kann sich schlecht 
selbst ermächtigen, brauchte es dann auch nicht in einem gen ere llen  Gesetz 
zu tun, vielmehr würde in jedem künftigen Gesetzesbeschluss mittelbar die 
Erteilung der Ermächtigung an sich selbst enthalten sein.

[Anlage: 1. Entwurf]

Artikel 1
(1) Reichsgesetze werden, wenn sie nicht der Führer und Reichskanzler 
selbst erlässt oder dem Deutschen Reichstag zur Beschlussfassung vorlegt, 
von der Reichsregierung beschlossen.
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Nr. 51
14. Januar 1937: Vermerk von Wienstein (Reichskanzlei)
BAB, R 43 II/493a.

1. Vermerk.
Nach Art. 5 tritt das Ermächtigungsgesetz mit dem 1. April 1937 außer Kraft. 
Ministerialrat Dr. Medicus hält die Verabschiedung eines neuen Ermächti­
gungsgesetzes nicht für erforderlich.1 [...]
Ich möchte es zum mindesten für erwägenswert halten, ob nicht ausdrück­
lich und klar durch ein besonderes Gesetz das Recht der Reichsregierung 
zur Gesetzgebung festgesetzt werden soll. Damit würden etwaige Zweifel 
jedenfalls beseitigt werden. Ministerialrat Dr. Medicus hat die Angelegen­
heit noch nicht im Reichsministerium des Innern vorgetragen, will das aber 
demnächst tun.
2. Hiermit Herrn Staatssekretär [Lammers] gehorsamst vorgelegt. Das Er­
gebnis des Vortrags des Ministerialrats Dr. Medicus kann m.E. zunächst 
abgewartet werden.

Nr. 52
15. Januar 1937: Kritzinger (Reichsjustizministerium) an Medicus 
(Reichs- und Preußisches Ministerium des Innern)
BAB, R 22/12.

Der Auffassung, daß die Reichsregierung keiner neuen Ermächtigung be­
darf, um auch nach dem 31. März 1937 Gesetze erlassen zu können, stimme 
ich zu. Ich bin allerdings nicht der Ansicht, daß man Art. 4 des Neuauf­
baugesetzes vom 30. Januar 1934 als Rechtsgrundlage der Gesetzgebung 
durch die Reichsregierung heranziehen sollte. [...] Dagegen kann man sich 
nach meiner Ansicht in Berücksichtigung der machtpolitischen und staats­
rechtlichen Entwicklung der letzten Zeit, insbesondere des letzten Jahres, 
ganz unbedenklich auf den Standpunkt stellen, daß die Reichsregierung, an 
deren Spitze ja der Führer und Reichskanzler steht, aus eigenem Recht 
Gesetze erläßt. Die Ansicht, daß die Reichsregierung jetzt noch ihre Be­
fugnis zum Erlaß von Gesetzen sollte auf die ihr im März 1933 von dem 
damaligen Reichstag -  Zentrum, Demokraten usw. -  erteilte Ermächtigung 
stützen müssen, kann man m. E. ernsthaft nicht mehr vertreten. Dabei 
möchte ich es dahingestellt lassen, ob es erforderlich wäre, in der Öffent­
lichkeit aus Anlaß des Außerkrafttretens des Gesetzes vom 24. März 1933 
etwas über die Gesetzgebungsbefugnis der Regierung zu verlautbaren.

1 Siehe Nr. 50.
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Schließt man sich dieser Auffassung nicht an, so scheint mir die wichtigste 
Frage die zu sein, wer der Reichsregierung eine neue Ermächtigung erteilen 
sollte. In Frage kämen: das Volk, der Reichstag, die Reichsregierung selbst, 
der Führer und Reichskanzler.
Eine neue Ermächtigung der Reichsregierung im Wege der Volksabstim­
mung wäre an sich mit unseren staatsrechtlichen Verhältnissen wohl ver­
einbar. Sie scheint mir aber praktisch nicht in Frage zu kommen.
Wollte die Regierung sich von dem Reichstag eine Ermächtigung zur Ge­
setzgebung geben lassen, so bedeutete das die Anerkennung einer unbe­
dingten Überordnung des Reichstags über die Reichsregierung einschließ­
lich des Führers und Reichskanzlers. Das entspricht aber m. E. in keiner 
Weise den machtpolitischen und staatsrechtlichen Verhältnissen.1 
Die Reichsregierung selbst könnte formell vor dem 30. März ohne weiteres 
auf Grund von Art. 4 des Neuaufbaugesetzes ihr Gesetzgebungsrecht auch 
für die Zukunft regeln. Sehr sinnvoll wäre ein solcher Akt aber, wie mir 
scheint, nicht.
Am meisten würde es wohl -  immer natürlich vorausgesetzt, daß man 
überhaupt eine neue Ermächtigung der Regierung für nötig hält -  den ge­
genwärtigen Verhältnissen entsprechen, wenn der Führer und Reichskanz­
ler als Staatsoberhaupt des Führerstaates der Regierung weiterhin die Ge­
setzgebung Überträgen würde.
Was den Inhalt der etwa der Regierung zu erteilenden Ermächtigung an­
langt, so bin ich auch Ihrer Ansicht, daß eine »Verlängerung« des Gesetzes 
vom 24. März 1933 nicht in Frage kommt. Ich hätte aber ebenso erhebliche 
Bedenken dagegen, daß man in Vorwegnahme eines Teiles der zukünftigen 
»Verfassung« jetzt ganz allgemein »die Gesetzgebung« regelte. Zur Zeit 
läßt sich auch nicht entfernt übersehen, wie schließlich die Gesetzgebung 
sich gestalten wird. Ich darf nur auf das Problem des Verhältnisses des 
Führers, der Reichsregierung, der Partei und des Reichstags zueinander 
hinweisen. Zu Einzelheiten Ihres Gesetzentwurfs darf ich mich demnächst 
gelegentlich äußern.
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B etrifft : Gesetz über die Reichsgesetzgebung.

I. Uber die Frage der ferneren Reichsgesetzgebung1 2 besprachen sich heute 
(19.1.) die Referenten des [Innen-]Ministeriums mit dem soeben aus Berch­
tesgaden zurückgekehrten Ministerialdirektor Wienstein (Reichskanzlei) 
und je einem Vertreter des Reichsjustizministeriums [Kritzinger] und des 
Preußischen Ministerpräsidenten [Gramsch].3 Stellvertreter des Führers 
[Heß] konnte in der Eile nicht mehr geladen werden.
Der Beratung lagen die verschiedenen hier im Hause aufgestellten Formu­
lierungen zu Grunde. Das Gesetz soll auf die w ichtigsten  Grundsätze be­
schränkt werden. Alles übrige, vor allem die Sicherstellung der Einheit der 
Gesetzgebung bei einer etwaigen Delegation des Gesetzgebungsrechts auf 
die Reichsminister, soll den Ausführungsvorschriften Vorbehalten bleiben. 
Wert wurde darauf gelegt, den Reichstag im Gesetz nicht mehr als Gesetz­
geber erscheinen zu lassen. Wert wurde ferner auf die Möglichkeit der 
D elegation  der Gesetzgebung vom Führer auf die einzelnen Reichsminister 
gelegt, wobei die großen Gefahren eines Auseinanderfalls der Gesetzge­
bung nicht verkannt wurden; gegen einen solchen Auseinanderfall müssen 
die größtmöglichen Sicherungen geschaffen werden; es ist ausgeschlossen, 
diese Sicherungen in die Ausführungsbestimmungen zu verweisen.
Das Ergebnis war das folgende:
II. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es der bestehenden staatsrechtli­
chen Lage entspricht, wenn der Reichstag durch ein Reichstagsgesetz ge­
wissermaßen erst die Grundlage für die Rechtsetzung durch den Führer 
und seine Reichsregierung schafft. Deshalb wurde erwogen, ob nicht der 
Reichstag die von ihm fo rm u lierte  Rechtsnorm an den Führer heranbringt
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/ � �� : B. Die vom Führer und Reichskanzler zu erlassenden Reichsgesetze 
werden von den Reichsministern eingebracht und von der Reichsregierung 
beraten.
/ ���2  C. Die Reichsgesetze können vom Führer und Reichskanzler erlas­
sen werden. Sie werden von den Reichsministern eingebracht und von der 
Reichsregierung beraten.
/ ���2  D.
(1) Die Reichsgesetze können durch die Reichsregierung erlassen werden. 
Sie werden von den Reichsministern eingebracht.
(2) Für Verträge des Reichs mit fremden Staaten gilt Abs. 1 sinngemäß.

Artikel 2
Reichsgesetze werden vom Führer und Reichskanzler ausgefertigt und im 
Reichsgesetzblatt verkündet.

Artikel 3
Reichsgesetze treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem auf die 
Verkündung folgenden Tage in Kraft.

Artikel 4
� ��� ����3  A. Der Führer und Reichskanzler kann bestimmen, daß von 
einem Reichsminister eingebrachte Gesetze nach Beratung durch die 
Reichsregierung von einem Reichsminister erlassen werden.
/ ���3  B. Der Führer und Reichskanzler kann den Erlass von Reichsgeset­
zen nach Maßgabe näherer Bestimmung Reichsministern übertragen.

Artikel 5
Das Gesetz tritt am ... in Kraft 
(und am 1. April 1941 außer Kraft).

Berlin, den ... 1937
Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern4

4 In dem in Anm. 3 (S. 98) zitierten Vermerk Kntzingers (Reichsjustizministerium) über diese 
Besprechung erwähnte er von den Varianten des Gesetzentwurfs in Art. 1 nur die Fassung A 
und in Art. 4 nur die Fassung B. (Der Hinweis zu Art. 4 ist zitiert in: Regierung Hitler IV, S. 47, 
Anm. 5.) Kritzinger schloss mit dem Hinweis, das Innenministerium werde dafür Sorge tragen, 
daß in der Presse die mit dem A blauf des Ermächtigungsgesetzes verbundenen Fragen vorläufig 
nicht erörtert werden. BAB 43 II/394a.
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Vorschlag für die Tagesordnung des Reichstags: [...]
V. Beschlussfassung über ein Gesetz. [...]
Zu V.: Hier müsste geklärt werden, ob das neue Gesetz als Initiativ g e  setz 
aus der Mitte des Reichstags erbracht werden soll. Die Einbringung würde 
zweckmässig durch den Fraktionsführer [Frick] erfolgen.
Die vorstehenden Gedankengänge sind vom Herrn Staatssekretär [Pfundt- 
ner] gebilligt.1
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Schnellbrief. Vertraulich!

B etrifft : Entwurf eines »Gesetzes über die Reichsgesetzgebung«.

Unter Bezug auf Ihre Besprechung mit Herrn Staatssekretär P fundtner 
übersende ich in der Anlage den Entwurf eines Gesetzes über die Reichsge­
setzgebung.
Ich lege besonderen Wert darauf, dem Führer über den Entwurf noch v o r  
der Kabinettssitzung am 26. Januar 1937 [Beginn: 16.15 Uhr] mündlich 
Vortrag zu halten und bitte, einen Zeitpunkt hierfür vorzusehen.

Entwurf C.

Gesetz über die Reichsgesetzgebung

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird:

�� #��"������@���� ��A6�� �;B���7	������(�����)����� Lammers� ���M�����7�����E� Die Angelegen­
heit� I"��� !��������7��,�J� wurde von mir unter Zugrundelegung der Wünsche des Führers am 
20. ds. Mts.� I���"���*�����)��� ��J� im Beisein von Ministerialdirektor Wienstein und Ministerial­
rat Dr. Medicus besprochen. Staatssekretär Pfundtner überreichte mir den anliegenden Entwurf. 
Das Reichsministerium des Innern wird einen neuen Gesetzentwurf ausarbeiten und hier vorle­
gen.� %@%?�*���=��� �����
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Nr. 59
26. Januar 1937: Kabinettssitzung
Druck: Regierung Hitler IV, S. 68.

4. Entwurf eines dem Reichstag vorzulegenden Gesetzes über die Reichs­
gesetzgebung.
Der Reichs- und Preußische Minister des Innern  [Frick] trug den Inhalt 
eines Entwurfs eines dem Reichstag vorzulegenden Gesetzes über die 
Reichsgesetzgebung vor.1
Der Führer und Reichskanzler [Hitler] führte aus, es sei ihm jetzt doch 
zweifelhaft geworden, ob es im gegebenen Augenblick richtig sei, ein der­
artiges Gesetz zu verabschieden. Aus psychologischen Gründen, besonders 
mit Rücksicht auf das Ausland, neige er nunmehr dazu, der Verlängerung 
des Ermächtigungsgesetzes vom März 1934 [richtig: 1933] den Vorzug zu 
geben.
Erst dann, wenn ein neues Staatsgrundgesetz geschaffen werde, das mög­
lichst kurz zu gestalten sei und von den Kindern schon in der Schule ge­
lernt werden müsse, werde es zweckmäßig sein, zugleich auch das gesamte 
Verfahren der Reichsgesetzgebung neu zu regeln.1 2 3
Das Reichskabinett sch loß sich dieser Auffassung an?

1 Siehe Nr. 58.
2 Dazu vgl. D. Rebentisch: In der Sitzung selber brachte er [Frick] zwei Gesetze alternativ 

ein, die Verlängerung des bisherigen Ermächtigungsgesetzes und den Entwurf über die Reichs­
gesetzgebung. Nach der Erinnerung eines Teilnehmers [Staatssekretär Herbert Backe] nahm 
Hitler >sofort das Wort und führte sehr temperamentvoll und bestimmt aus, es sei ein Irrtum  
anzunehmen, daß das autoritäre Regieren, wie er es jetzt handhabe, so bleiben würde und solle. 
Er als Person, der das Vertrauen des Volkes seit 15 Kampfjahren und vier Regierungsjahren 
erworben habe, könne zw ar so regieren, niemals aber sein Nachfolger. Dieser müsse sich dem 
Reichstag stellen. Selbst beim Einparteiensystem würden dann innerhalb der Partei Gruppen 
entstehen, die ihre Auffassungen gegeneinander im Reichstag auszutragen hätten, weil nur so 
richtige Entscheidungen gefällt werden.< Hitler sprach dann von seiner Absicht, fü r diesen 
zukünftigen Fall >die Grundgesetze des Volkes< zu formulieren, wahrscheinlich im Umfang nur 
einer Schreibmaschinenseite<, lehnte aber fü r den Augenblick eine Verfassungsänderung ab. So 
entschied er sich fü r  eine Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes. Führerstaat und Verwaltung, 
S. 45 f. Dazu vgl. P. Hubert, Uniformierter Reichstag, S. 132-141.
3 Nach einem Vermerk Wiensteins (Reichskanzlei) vom 27. Januar 1937 ist Hitler in dieser 

Kabinettssitzung zu dem Ergebnis gekommen, daß sich die Verabschiedung des beigefügten 
Entwurfs über die Reichsgesetzgebung zur Zeit nicht empfiehlt. Aus psychologischen Gründen 
sei noch weiter ein Ermächtigungsgesetz des Reichstags erforderlich. Das Reichsministerium des 
Innern werde das Weitere in dieser Hinsicht veranlassen. BAB, R 43 II/394a.
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In der heutigen Kabinettsitzung machte der Führer aus Anlaß der von uns 
vorgelegten Gesetze folgende besonders interessante Ausführungen: [...]

Beim Entwurf unseres Gesetzes über die Reichsgesetzgebung nahm der 
Führer dahin Stellung, daß es sich vorläufig wohl aus politischen Gründen 
nicht empfehlen würde, ein solches Gesetz, das den Reichstag ganz beiseite 
schöbe, schon jetzt zu erlassen. Richtiger wäre es nach seiner Auffassung, 
das alte Ermächtigungsgesetz noch einmal verlängern zu lassen auf vier 
Jahre, und zwar unter Aufrechterhaltung des § 4 des Neuaufbaugesetzes. 
Der Reichstag sei noch nicht die endgültige Instanz, die s.Z. über das 
Staatsoberhaupt und über das künftige Staatsgrundgesetz zu entscheiden 
habe. Das könne nur ein besonderer Verfassungsreichstag sein, der, vom 
Führer ernannt, den besonderen Auftrag erhielte, diese wichtigen Staats­
grundrechtsbestimmungen auszuarbeiten (Parteisenat, Reichstag). Gerade 
das Zustandekommen des Nachfolgers sei ein Gegenstand von besonderer 
Bedeutung und müsse nach allen Richtungen hin erwogen werden, damit 
nicht eines Tages wieder eine Art Erbmonarchie eintrete.
Die kommende Verfassung, für die die Zeit noch nicht reif sei, müsse nur 
wenige Grundsatzbestimmungen enthalten, welche die Kinder in der Schule 
wie die zehn Gebote auswendig lernen müßten und die nur solche Begriffe 
enthielten, die keinerlei Erläuterungen bedürften, weil sie allen in Fleisch 
und Blut übergegangen seien. Dies Grundgesetz müßte Bestimmungen 
enthalten, wie der Führer zustandekäme, wie die Gesetze erlassen wür­
den usw.
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Der Reichstag hat das folgende Gesetz einstimmig beschlossen, das hiermit 
verkündet wird:

Einziger Artikel
(1) Die Geltungsdauer des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und 
Reich vom 24. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 141) wird bis zum 1. April 
1941 verlängert.





VII.

Zweite Verlängerung des Gesetzes (1939)

Nr. 62
30. Januar 1939: Vermerk von Kritzinger (Reichskanzlei)
BAB, R 43 II/493a.

Die Geltungsdauer des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und 
Reich (Ermächtigungsgesetz) vom 24. März 1933 (RGBl. I S. 141) ist durch 
das Gesetz zur Verlängerung des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk 
und Reich vom 30. Januar 1937 (RGBl. I S. 105) bis zum 1. April 1941 
verlängert worden.
Die beiden Gesetze liegen bei.

[Eigenhändig Lammers:] Sofort!

[Stempel:] Dem Führer mit der Bitte um Kenntnisnahme ehrerbietigst 
vorgelegt.

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
[Eigenhändig] Dr. Lammers.

Nr. 63
30. Januar 1939: Vermerk von Kritzinger (Reichskanzlei)
BAB, R 43 II/493a.

Im Aufträge des Herrn � ������ ��������  [Lammers] habe ich heute den bei­
liegenden Vermerk (Anl. 1) über die Geltungsdauer des »Ermächtigungs­
gesetzes« vom 24. März 1933 vorgelegt.1 Der Führer hat, wie der Herr 
Reichsminister mich wissen ließ, nachdem er von dem Vermerk Kenntnis 
genommen hatte, dem Wunsch Ausdruck gegeben, daß die Geltungsdauer 
des Gesetzes bis zum 10. Mai 19391 2 verlängert werden soll. Nach Fühlung­
nahme mit Ministerialdirigent Medicus und Ministerialrat Fabricius im 
Reichsministerium des Innern habe ich ein entsprechendes Gesetz in zwei 
Fassungen entworfen (Anl. 2 und 3).3 Die Fassung der Anlage 2 geht auf

1 Siehe Nr. 62. Dazu vgl. P. Hubert, Uniformierter Reichstag, S. 157 f.
2 Schreibfehler für: 1943.
3 Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass die Bezugnahme auf das Verlängerungsgesetz von 

1937 einmal in der Präambel erfolgte -  so wurde sie, wie Medicus (Innenministerium) am 
30. Januar vermerkte, in den Initiativantrag des neuen Gesetzes übernommen (siehe Nr. 64) -, 
ein anderes Mal im Text.
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gesetz«, sondern zugleich auch im »Neuaufbaugesetz«. Enthält das Er­
m ächtigungsgesetz  die Grundlage für die äußere Form der Regierungsge­
setzgebung, so ist der Umfang der Regierungsgesetzgebung durch das 
N euaufbaugesetz festgesetzt worden; dem Gegenstand nach ist das Gesetz­
gebungsrecht der Reichsregierung sonach unbegrenzt.
Vor Ablauf der durch das Erste Verlängerungsgesetz gesetzten Frist (E4. 
1937) wurde diese Frist abermals durch Reichstagsgesetz (Initiativgesetz) 
vom 30.1.1939 (RGBl. I S. 95) verlängert, und zwar bis zum 10.5.1943. Der 
Wortlaut dieses Zweiten Verlängerungsgesetzes vom 30.1.1939 entsprach 
genau dem des Ersten Verlängerungsgesetzes. Dem Zweiten Verlängerungs­
gesetz lag der am sechsten Jahrestag der Machtübernahme ergangene Be­
schluß des Großdeutschen Reichstags zugrunde, der nach Heimkehr der 
österreichischen Ostmark am 10.4.1938 gewählt und nach der Wiederver­
einigung des Sudetenlandes mit dem Reich am 4.12.1938 ergänzt worden 
war. Dieser erste Großdeutsche Reichstags umfaßte 855 Abgeordnete. Der 
gewählte Zeitpunkt der erneuten Verlängerung (10.5.1943) beruht darauf, 
daß die Wahlperiode des ersten Großdeutschen Reichstag vom Tage seines 
ersten Zusammentritts bis zum 30.1.1943 verlängert wurde (geschehen 
durch das am Tage des ersten Zusammentritts des Großdeutschen Reichs­
tags verkündete Regierungsgesetz vom 30.1.1939. RGBl. I S. 95). Es er­
schien »zweckmäßig, das Ermächtigungsgesetz über 1941 hinaus bis zum 
Ablauf der Wahlperiode des gegenwärtigen Reichstags zu verlängern, bis 
der dann neuzusammentretende Reichstag selbst das Gesetzgebungsrecht 
ausüben kann. Das wird spätestens am 10.5.1943 der Fall sein« (Fraktions­
führer Dr. Frick vor dem Reichstag am 30.1.1939. Stenographischer Bericht 
des Reichstags 1939).
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1. Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (RGBl. 
1934/1 S. 75),
2. Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935 (RGBl. 1935/1 S. 1145),
3. Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 (RGBl. 1935/1 S. 1146),
4. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 
15. September 1935 (RGBl. 1935/1 S. 1146),
5. Verlängerungsgesetz zum Ermächtigungsgesetz vom 30. Januar 1937 
(RGBl. 1937/1 S. 105),
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9 ������� : Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich.

I. Vermerk:
Das Gesetz [...] läuft mit dem 10. Mai 1943 ab. [...]
Der Führer hatte gebilligt, daß das Ermächtigungsgesetz durch Reichstags­
gesetz vom 30. Januar 1943 bis zum 10. Mai 1947 verlängert werden sollte. 
Zu einem Zusammentritt des Reichstags am 30. Januar 1943 ist es nicht 
gekommen.
Es muß die Frage geklärt werden, wie die Angelegenheit weiter behandelt 
werden soll:
a) Die beste Lösung wäre Verabschiedung eines Verlängerungsgesetzes durch 
den Reichstag, falls dieser vor dem 10. Mai 1943 Zusammentritt. Auch bei 
einem Zusammentritt kurz nach dem 10. Mai wäre ein Reichstagsgesetz mit 
rückwirkender Kraft möglich.
b) Tritt der Reichstag in den nächsten Monaten nicht zusammen, so wären 
folgende Lösungen zu erwägen:
1. Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes durch Regierungsgesetz ist nicht 
zu empfehlen.
2. Das Gesetz könnte durch Führererlaß, der im Reichsgesetzblatt verkün­
det werden müßte, verlängert werden.
3. Da die Reichsregierung -  auch formalrechtlich gesehen -  auf Grund des 
Reichstagsgesetzes über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934 
alle erforderlichen Vollmachten besitzt (Art. 4: Die Reichsregierung kann 
neues Verfassungsrecht setzen), könnte daran gedacht werden, in einem 
neuen Regierungsgesetz die Grundlagen für die Gesetzgebung durch Re­
gierungsgesetz neu festzulegen.
4. Schließlich könnte man daran denken, das Ermächtigungsgesetz ohne Er­
neuerung ablaufen zu lassen. Für diese rein tatsächliche Lösung spricht, 
daß im Volke die Regierungsgesetzgebung mit der Unterschrift des Führers 
als die selbstverständliche Form der Gesetzgebung im Führerstaat angese­
hen wird und nur noch wenige Juristen sich ihrer ursprünglichen Grundla­
ge überhaupt bewußt sein werden.
2. Herrn � ���� �� �� �����  [Lammers] gehorsamst mit der Bitte um Weisung 
vorgelegt. Bei der letzten Besprechung mit St[aats]s[ekretär] Klopfer ist 
auch die Partei-Kanzlei auf die Frage aufmerksam gemacht worden.
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hoben werden könne1, so war diese Ansicht zweifellos nach der damaligen 
rein rechtlichen Lage korrekt; aber der bloße Gedanke an diese Möglichkeit 
zeigt doch, wie weltenweit sich seitdem die Dinge entwickelt haben. Und 
auch die Erinnerung an diejenigen Bestimmungen des Ermächtigungsgeset­
zes selbst, daß das Gesetz bei einer Ablösung der »gegenwärtige Reichsre­
gierung«, d. h. der Regierung Adolf Hitler, außer Kraft trete, kann nur 
noch ein Lächeln erwecken. Und wenn man 1937 und 1939 eine ausdrück­
liche Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes in parlamentarischer Form 
vornahm, so einmal vielleicht deshalb, weil die verfassungsrechtliche Ver­
änderung damals noch nicht jedem in voller Klarheit überschaubar war, 
und zum anderen deshalb, weil ein »legales« juristisches Vorgehen für den 
außenpolitischen Kampf des Reiches in diesem Punkte dieselbe große Be­
deutung besaß wie überhaupt die Legalität der nationalen Revolution; es 
brachte in politischer, moralischer und völkerrechtlicher Beziehung gewis­
se Vorteile mit sich. Ein zwingendes rechtliches Erfordernis dazu hatte aber 
weder damals noch heute bestanden.
So zeigte diese zehnjährige Geschichte des Reichsführungsgesetzes als ein 
besonders lehrreicher Fall, wie groß die verfassungsrechtlichen Wandlun­
gen sind, die bei uns vor sich gegangen sind, wie sehr auch die staatsrechtli­
chen Begriffe einer ständigen Veränderung unterworfen sind. Die Stellung 
des Führers, die verfassungsrechtliche Rolle der Reichsregierung, die Posi­
tion des Reichstages und des Ministerrates für die Reichsverteidigung, die 
Rechtsquellenlehre, alle diese Grundlagen unserer Verfassung erscheinen 
bei einer Betrachtung der Entwicklung dieses Gesetzes wie mit hellem 
Lichte beleuchtet. [...]
Jedenfalls ist die zehnjährige Entwicklungsgeschichte des Reichsführungs­
gesetzes ein deutlicher Beleg für das Hervortreten der verfassunggebenden 
Führergewalt und zeigt klar, wie das Führertum der NSDAP die gesamte 
Reichsverfassung durchdrungen und umgestaltet hat, mögen auch formelle 
Aussprüche des Gesetzgebers über diese Dinge seit dem Staatsoberhaupt­
gesetz vom 1.8.34 kaum noch erfolgt sein. So ist das Verfassungsrecht wie 
das gesamte Recht auch ohne ausdrückliche gesetzgeberische Aussprüche 
dem ständigen lebendigen Wandel unterworfen, damit ist auch seine Wis­
senschaft die Lehre von einem wichtigen Teil des menschlichen Lebens.

�� (� �� '��� �;� ��
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Nr. 78
Die Gesetzgebung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes 1933-1945
Druck: O. L. Brintzinger, Gesetzgebung, S. 352.
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Fackelzüge in Berlin gesehen habe, wo ich nicht weniger als dreieinhalb 
Stunden am Potsdamer Platz stand. Ich hatte den Eindruck, daß, wenn 
diese Leute losgelassen worden wären, an dem Abend ein großes Blutver­
gießen in Berlin eingesetzt hätte, und es hätte sich nicht nur um die Frakti­
on, der ich angehört habe, gehandelt, sondern um die Angehörigen der 
SPD, soweit man ihrer habhaft werden konnte.

Nr. 79
c) Johannes Groß (Zentrum)
Ebenda.

Im Reichstag wirkte sich der schwere Kampf zwischen der äußersten Lin­
ken und den Nationalsozialisten aus, so daß man im Volke dieser Streite­
reien unter den Parteien im Reichstag und auch der vielen Regierungskrisen 
müde geworden war. Daher kommt wohl auch das Schlagwort, das hier 
bereits ausgesprochen worden ist: Es muß anders werden. Das habe damals 
in allen Köpfen, möchte ich sagen, eine Rolle gespielt. Ich bin jedenfalls 
wegen der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz nie angegriffen worden, 
in keiner Versammlung.

Nr. 79
d) Reinhold Maier (Staatspartei)
Ebenda, S. 97-99.

Die Frage war am 23. März 1933 einzig und allein die, ob ein Parlament 
weiter besteht, auch ein entmachtetes Parlament, ob wir noch eine letzte 
Planke zur Verfügung hatten, auf der eine Volksvertretung vielleicht wie­
der Kraft gewinnen konnte. [...]
Der Reichstag wäre an jenem Tage verschwunden. Das muß bedacht wer­
den. Wir fünf Leute [Staatspartei] haben in voller Freiheit, vorher beschlos­
sen, zugestimmt [...] Wir haben von den Versprechungen Hitlers gar nichts 
geglaubt. Aber die Beweisführung war die: War es ganz sicher, daß nicht 
noch irgendwie aus irgendeinem Grunde, den man gar nicht sehen konnte, 
eine Besserung zu erzielen war? Wir waren doch gewählt, um uns im 
Reichstag zu behaupten, und waren nicht gewählt, um den Reichstag auf­
fliegen zu lassen. [...]
Entscheidendes habe ich persönlich mir versprochen aus dem absolut vor­
handenen Gegensatz zwischen NSDAP und Reichswehr, insbesondere den 
Reichswehrgeneralen. [...]
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e) Theodor Heuss (Staatspartei)
Ebenda, S. 99.
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der Abstimmung bekamen wir vom Zentrum die Mitteilung, daß Hitler 
besondere Zusagen gemacht habe. [...]
Im übrigen hat auch das eine Rolle gespielt, daß wir uns aus dieser Front 
nicht ausgliedern wollten, weil wir damit rechneten, daß auch später einmal 
eine Zeit kommen werde, wo die, die sich bis zuletzt für den demokrati­
schen Staat eingesetzt haben, zum Zuge kommen konnten.

Nr. 79
h) Paul Bausch (Volksdienst)
Ebenda, S. 100.

Ich befand mich in Übereinstimmung mit meinen Wählern in der Über­
zeugung, daß nunmehr kein anderer Weg mehr übrig blieb, als den Natio­
nalsozialisten die Verantwortung für den Staat zu überlassen. [...] Es be­
stand die Aussicht, daß die nationalsozialistische Bewegung durch die ver­
antwortliche Arbeit im Staat verbraucht werde.

Nr. 79
i) Fritz Ulrich (SPD)
Ebenda, S. 101.

In unserer Fraktion ist eine Stimme, für das Gesetz zu stimmen, nicht laut 
geworden. [...] Das Nein der SPD-Abgeordneten gegenüber dem Ermäch­
tigungsgesetz entsprach nach meiner Überzeugung dem Mandat, das uns 
die Wähler übertragen hatten. [...] Die Ja-Sager zum Ermächtigungsgesetz 
haben nach den uns mündlich gegebenen Kommentaren in der nach meiner 
persönlichen Auffassung irrigen Überzeugung gehandelt, mit dem Ja die 
Herrschaft Hitlers zu hemmen. Wie die spätere Entwicklung zeigte, hat die 
Annahme des Ermächtigungsgesetzes auf die Herrschaft Hitlers weder eine 
festigende noch eine hemmende Wirkung gehabt. Hätte das Ermächti­
gungsgesetz im Reichstag nicht die verfassungsmäßig vorgeschriebene 
Zweidrittel-Mehrheit erlangt, so wären die Methoden der Gewalt und der 
sogenannten nationalen Revolution nur offener und für die Welt sichtbar in 
Erscheinung getreten. [...] In der Sozialdemokratischen Fraktion hat man 
an die Zusicherung, die Hitler den anderen Parteien gab, nicht geglaubt, 
weil man bei uns immer wieder hingewiesen hat auf das Beispiel des italie­
nischen Faschismus.
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Nr. 79
j) Erich Roßmann (SPD)
Ebenda, S. 102.
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